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1. Vorbemerkungen

1.1. Anlass für die Neuaufstellung

Der Flächennutzungsplan ist das Instrument, das die räumlichen Leitvorstellungen und Ziele
der Gemeindeentwicklung planerisch aufbereitet und in ihrer Raum- und Flächenauswirkung
darstellt. Für den Flächennutzungsplan als den "vorbereitenden Bauleitplan" haben sich als
sinnvoller Planungshorizont erfahrungsgemäß 15 Jahre herausgestellt. Nach Ablauf dieses
Zeitraums verliert ein Flächennutzungsplan zwar nicht seine Gültigkeit, es soll dann jedoch
generell überprüft werden, inwieweit die vormals formulierten planerischen Grundlagen noch
aktuell und für die nächsten Jahre als relevant anzusehen sind. Sobald er nicht mehr der
beabsichtigten aktuellen städtebaulichen Entwicklung und Ordnung entspricht, soll er
geändert, ergänzt oder neu aufgestellt werden.
Die Gemeinde Lütjenwestedt verfügt über keinen Flächennutzungsplan. Es existiert nur der
Bebauungsplan Nr.1 – südlich Kirchweg (allgemeines Wohngebiet). Für die Biogasanlage im
nördlichen Siedlungsgebiet wurde in 08/2017 ein Bauleitplanverfahren eingeleitet, welches
jedoch eingestellt wurde.
Für die sonstigen Bereiche gelten bislang die §§ 34 BauGB (Zusammenhang des bebauten
Innenbereichs) und 35 BauGB (Bauen im Außenbereich) als Orientierungs- und
Bewertungsgrundlage.
Die Gemeindevertretung hat zur Wahrung einer geordnete städtebaulichen Entwicklung die
Erstaufstellung eines Flächennutzungsplanes gemäß § 5 BauGB am 12.12.2018 beschlossen,
um für das gesamte Gemeindegebiet eine vorbereitende Bauleitplanung zu erarbeiten, die
dann Grundlage für weitere (vertiefende) Bauleitplanungen und auch für andere
genehmigungspflichtige Vorhabenplanungen sein soll.
Da die Gemeinde bisher über keinen Flächennutzungsplan verfügt, wird das gesamte
Gemeindegebiet überplant. Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem
Flächennutzungsplan zu entwickeln.
Durch die angestrebte Bereitstellung weiterer und somit neuer Bauflächen werden wesentliche
Veränderungen von Natur und Landschaft in den das ganze Gemeindegebiet umfassenden
Planungsraum eintreten. Daher wird parallel eine Umweltprüfung durchgeführt und ein
Umweltbericht erstellt, der Auswirkungen auf die Schutzgüter und die möglichen neuen
Bauflächen grundsätzlich auf ihre landschaftsplanerische Eignung überprüft.
Der räumliche Geltungsbereich des Flächennutzungsplans erstreckt sich über das gesamte
Gemeindegebiet von Lütjenwestedt. Die Gemeinde hat eine Gesamtgröße von ca. 22,312 km².

1.2. Aufgabe der Flächennutzungsplanung

Der Flächennutzungsplan ist der vorbereitende Bauleitplan der Gemeinde. Er stellt für das
gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung erge-
bende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde dar
(§ 5 Abs. 1 BauGB). Der Flächennutzungsplan beschränkt sich dabei auf die Darstellung der
Grundzüge.
Ziel und Aufgabe der Flächennutzungsplanung ist, eine nachhaltige städtebauliche
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in
Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, um so eine
dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten.
Der Flächennutzungsplan soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und
die natürlichen Lebensgrundlagen - auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz -
zu schützen und zu entwickeln sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln (§ 1 Abs. 5 BauGB). Der sparsame
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und schonende Umgang mit Grund und Boden sowie die Beachtung der Belange des
Umweltschutzes durch Erfassung und Bewertung der einzelnen Schutzgüter und Maßnahmen
zur Vermeidung, Verringerung oder Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen sind heute
zentrale Elemente in einer auf Nachhaltigkeit angelegten Flächennutzungsplanung.
Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere gesunde
Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Wohnbedürfnisse und Eigentumsbildung, Schaffung und
Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, soziale und kulturelle Bedürfnisse der Bevölke-
rung zu berücksichtigen. Weiterhin sind die Belange der Orts- und Landschaftspflege, des
Denkmalschutzes, der Wirtschaftsförderung, der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von
Arbeitsplätzen, der Versorgung sowie der Mobilität der Bevölkerung und der Verteidigung zu
beachten.
Die bereits angesprochene hohe Gewichtung des Umweltschutzes findet ihren Ausdruck auch
darin, dass seit Juni 2004 grundsätzlich zu jedem Bauleitplan – hier: einem Flächen-
nutzungsplan - für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchgeführt werden
muss, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem
Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der
Abwägung zu berücksichtigen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begrün-
dung.
Gemäß § 5 Abs. 2 BauGB können insbesondere Bauflächen, Flächen für den Gemeinbedarf
und deren Einrichtungen, überörtliche und örtliche Hauptverkehrsflächen, Flächen für Versor-
gungsanlagen, Grünflächen und ihre Zweckbestimmung, Sportanlage und Friedhof- und
Spielanlagen, Wasserflächen, Abgrabungsflächen, Ablagerungsbereiche, Flächen für die
Landwirtschaft und Wald und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dargestellt werden.
Zusätzlich sind Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel
entgegenwirken, bzw. die der Anpassung an den Klimawandel dienen, darzustellen. Die
Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind ebenfalls zu
kennzeichnen.
Die Darstellungen werden ergänzt durch nachrichtliche Übernahmen aus Darstellungen wich-
tiger Fachplanungen, wie z.B. Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutzgebiete oder Denk-
male.
Der Flächennutzungsplan ist für alle am Verfahren beteiligten Behörden, Ämter und Stellen,
sowie die Träger öffentlicher Belange bindend. Gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern
entwickelt der Flächennutzungsplan jedoch keine unmittelbare Rechtswirkung. Aus seinen
Darstellungen sind weder Rechtsansprüche, wie etwa auf Baugenehmigung für ein bestimmtes
Grundstück, noch Entschädigungsansprüche, z.B. aus einer dargestellten Umwidmung von
Bauflächen zu Gemeinbedarfsflächen, herzuleiten.
Eine mittelbare Betroffenheit für den Bürger ergibt sich aus dem Entwicklungsgebot für Bebau-
ungspläne (sog. verbindliche Bauleitpläne). Diese enthalten für die überplanten Grundstücke
rechtsverbindliche Festsetzungen und müssen aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wer-
den.

1.3. Darstellungssystematik

Grundlage zur systematischen Darstellung des Planinhaltes sind der § 5 des Bauge-
setzbuches und die Inhalte der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und
Planzeichenverordnung (PlanZV).
Der Flächennutzungsplan besteht aus der Planzeichnung im Maßstab 1: 5.000 und der
Begründung. Einen gesonderten Teil der Begründung stellt der Umweltbericht dar.
Aufgrund der spezifischen Aufgabenstellung der Flächennutzungsplanung - die Bodennutzung
in ihren Grundzügen darzustellen - bzw. hinsichtlich einer maßstabsbedingten Generalisierung
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der Planaussagen, werden in der Regel Bauflächen (z.B. gemischte Bauflächen) und keine
Baugebiete (z.B. Mischgebiet) im Sinne der Baunutzungsverordnung (BauNVO) dargestellt
und keine parzellenscharfen Grenzziehungen vorgenommen. Auch wird auf die Darstellung
des Maßes der baulichen Nutzung generell verzichtet. Untergeordnete Straßen und Wege
werden ebenso in die dargestellten Bau- oder sonstigen Flächen einbezogen wie kleinere
Wasser- und Grünflächen.
Bereichs- und Entwicklungscharakterisierung, nicht aber exakte Grenzziehung, ist die Aufgabe
des Flächennutzungsplanes. Die exakte Grenzziehung und damit verbunden die unmittelbare
Bestimmung der rechtlichen Qualität des Bodens ist dann später die Aufgabe des verbindlichen
Bebauungsplanes.

1.4. Verfahren

Die Gemeindevertretung Lütjenwestedt hat in der Sitzung am 12.12.2018 den
Aufstellungsbeschluss zum Flächennutzungsplan im Sinne von § 5 BauGB gefasst. Die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden wurden mit Schreiben vom
30.11.2022 nunmehr frühzeitig beteiligt. Die Öffentlichkeit wird wurde parallel über die Ziele,
Zwecke und voraussichtlichen Auswirkungen der Planung informiert . Zusätzlich wurde der
Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, sich in dem Zeitraum vom 05.12.2022 bis
einschließlich             13.01.2023 informiertüber die Planung in der Amtsverwaltung Mittelh-
Holstein, zu informieren und sich zur Planung zu äußern.Das Verfahren wird gemäß BauGB
durchgeführt. In der vorliegenden Begründung werden die Ziele, Zwecke und wesentlichen
Auswirkungen des Bauleitplanes dargelegt. Auch werden aus ihr die städtebauliche
Rechtfertigung und das Erfordernis der Planung erkennbar.
Zur Wahrung der Belange des Umweltschutzes wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der
die bauleitplanerisch relevanten Umweltbelange ermittelt, beschrieben, bewertet und in einem
Umweltbericht dokumentiert werden. Um bei der Vermeidung und dem Ausgleich
voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen zu einer Entscheidung zu gelangen, wird nach
den Prinzipien der Eingriffsregelung verfahren, die im § 1 a BauGB Eingang gefunden haben
und die das Land Schleswig-Holstein im Gemeinsamen Runderlass des Innenministeriums für
Umwelt, Natur und Forsten zum “Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum
Baurecht” näher konkretisiert hat. Der Umweltbericht ist eigenständiger Bestandteil dieser
Begründung.
Nach der frühzeitigen Beteiligung wurden folgende Änderungen in den Flächennutzungsplan
aufgenommen:

¶ Der Umweltbericht wurde erstellt.
¶ Es wurden in die Begründung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung geäußerte Hinweise

und Anmerkungen der Behörden, Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinen
aufgenommen.

¶ Die Ausweisung der gemischte Baufläche 5 (war für eine Neubebauung vorgesehen) wird
nicht weiterverfolgt, die Flächen 3, 14 und 17 verbleiben.

¶ Das Erholungsgebiet am NOK wurde aufgegeben und Wald, Grünfläche und
Erholungsschutzstreifen dargestellt.

¶ Die Darstellung der Waldflächen wurde gem. dem von der unteren Forstbehörde zur
Verfügung gestellten Plan überarbeitet.

¶ Das Ortsentwicklungskonzept (OEK) wurde eingearbeitet -> Ergänzung der möglichen
Baulücken

¶ Die Gashochdruckleitung wurde gekennzeichnet.
¶ Alle Wasserflächen wurden gemäß dem amtlichen wasserwirtschaftlichen

Gewässerverzeichnis des Landes Schleswig-Holstein aufgenommen.
¶ Das Symbol „ND“ für Naturdenkmal im Zentrum wurde gegen das Symbol „D“ für

Kulturdenkmal „Doppeleiche mit Inschriftstein“ ausgetauscht.
¶ Die Anbauverbotszone wurde gekennzeichnet.
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¶ Eine Fläche für Altablagerung wurde gekennzeichnet.
¶ Bei den Sportplätzen wurde eine Gemeinbedarfsfläche gemäß OEK dargestellt.
¶ Südlich Kloster wurde die gemischte Baufläche gemäß Bestand vergrößert (Grund:

Stellungnahme der Behörden).
¶ Die Wanderwege (Radwanderwege inkl.) wurden neu gemäß Begründung, Kapitel 5.9.2

aufgenommen.
¶ Die gemischte Baufläche innerhalb des Schutzabstandes zum Windpark wurde verkleinert.
¶ Der Friedhof wurde als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Friedhof dargestellt.
¶ Die Klärteiche wurden als Entsorgungsfläche Abwasser dargestellt.
¶ Im Umweltbericht wird die Lage von allen Ausgleichsflächen im Gemeindegebiet

beschrieben. Zwei davon sind groß genug, dass sie im F-Plan als Maßnahmenfläche
gekennzeichnet werden konnten.

¶ Es werden Flächen mit der Eignung für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft (z.B. mit der Eignung für Ausgleichsflächen)
ergänzt.

1.6.1.5. Rechtsgrundlagen

Dem Flächennutzungsplan liegen folgende Gesetze und Verordnungen zu Grunde:

¶ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I
S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr.
184) geändert worden ist,

¶ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I
S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2939)
geändert worden ist

¶ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl.
2023 I Nr. 176) geändert worden ist und die

¶ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S.
1802) geändert worden ist

¶ Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist
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2. Beschreibung des Plangebietes

2.1. Allgemeiner Überblick

Die Gemeinde Lütjenwestedt liegt im südwestlichen Landesteil von Schleswig-Holstein, im
Kreis Rendsburg-Eckernförde. Sie gehört zum Amt Mittelholstein, dessen Amtsverwaltung sich
in Hohenwestedt befindet. Lütjenwestedt befindet sich südlich des Nord-Ostsee-Kkanals. Ein
kleiner Teil des Gemeindegebietes liegt nördlich des Nord-Ost-Ssee-Kanals.
Es bestehen Verflechtungsbeziehungen zu dem Mittelzentrum Rendsburg in ca. 31 km
Entfernung sowie zum Unterzentrum Hohenwestedt in ca. 13 km Entfernung. Als
nächstgelegener ländlicher Zentralort liegt Hanerau-Hademarschen ca. 7,0 km westlich von
der Gemeinde. Die überregionale Verkehrsanbindung wird durch die ca. 12 km südwestlich
vom Gemeindegebiet liegende Autobahn A 23 sichergestellt. Sie ist die wichtigste Verbindung
zwischen Hamburg und der Nordseeküste.

Folgende Nachbargemeinden grenzen an die Gemeinde Lütjenwestedt:

¶ Im Nordwesten: Oldenbüttel
¶ Im Norden Tackesdorf
¶ Im Nordosten: Breiholz und Haale
¶ Im Osten: Todenbüttel und Beringstedt
¶ Im Südosten Seefeld
¶ Im Süden: Gokels
¶ Im Westen Hanerau-Hademarschen

Die Teilflächen nördlich des Nord-Ostsee-Kanals grenzen an Flächen der Gemeinden Breiholz
und Tackesdorf.
Am 31.12.2021 2022 zählte die Gemeinde 563 543 Einwohner (Statistisches Landesamt für
Hamburg und Schleswig-Holstein, 2023)
Das Gemeindegebiet umfasst rund 22,321 km² / 2.2321 ha. Davon werden derzeit etwa 5,9 %
als Siedlungs- und Verkehrsfläche und 94,1 % als Fläche für die Landwirtschaft, Wald und
Gewässer genutzt. (Statistisches Landesamt für Hamburg und Schleswig-Holstein, 2023).
Xx 30,6 ha sind als Landschaftsschutzgebiet eingestuft.
Ein besonderer Anziehungspunkt ist das an der Haaler Au und am Nord-Ostsee-Kkanal
gelegene, rund 80 Hektar große gesetzlich geschützte Biotop mit seinen seltenen Pflanzen
und Tieren, dass auch zur Erholung dient.
Die Gemeinde liegt im Zwischenraum der Siedlungsachsezwischen Rendsburg und und<->
Itzehoe. Die Zwischenräume haben vor allem ökologische Ausgleichsfunktion. Sie dienen als
Naherholungsgebiete sowie als Standorte für Land- und Forstwirtschaft.
Siedlungsschwerpunkt ist das Dorf. Es besteht im Wesentlichen aus derzeit 27
landwirtschaftlichen Betrieben/ Hofstellen und einer gemischten Bebauung mit kleineren
gewerblichen Nutzungen und dörflicher Bebauung mit Wohnnutzung. Die landwirtschaftlichen
Betriebe und Nutzungen liegen in der gesamten Ortslage, in einer Gemengelage mit
Wohnnutzungen. An den nördlichen Siedlungsbereich angrenzend sind zwei Biogasbetriebe
ansässig. Zusätzlich sind weitere landwirtschaftliche Betriebe in Einzelanlage im
bauplanungsrechtlichen Außenbereich vorhanden.
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2.2. Naturräumliche Einordnung, Geologie, Klima

Es wird auf den Umweltbericht im Kapitel 7, Seite 77 ffKapitel 76 verwiesen.

2.3. Historische Entwicklung

Wird im weiteren Verfahren ergänzt…

2.5.2.3. Demografische Entwicklung

2.5.1.2.3.1. Demografische Entwicklung im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Im aktuellen Demografieb Bericht des Kreises Rendsburg-Eckernförde von 20221 wird
zusammenfassend festgestellt, dass seit Mitte der 2000er Jahre bis zum Beginn der 2010er
Jahre zunächst ein moderater Bevölkerungsrückgang festzustellen war, bevor die Anzahl der
Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises insbesondere in der zweiten Hälfte der 2010er
Jahre wieder erkennbar zunimmt und im Jahre 2021 dann ein neues Allzeithoch erreicht. die
Bevölkerungszahlen in den letzten Jahren mit - 270 Personen (-0,8 %) leicht rückläufig sind.
Die höchsten Wanderungsgewinne realisiert der Kreis aus der Bevölkerungsgruppe im
mittleren Lebensalter (30 bis unter 50 Jahre).
Die für den Kreis beschriebenen altersstrukturellen Veränderungen – Rückgänge
insbesondere in den Altersgruppen der 30- bis unter 50-Jährigen sowie der 6- bis unter 18-
Jährigen bei gleichzeitigem Anstieg der Anzahl der 50- bis unter 65-Jährigen sowie
insbesondere der 80-Jährigen und Älteren – zeigt sich für sich auf der Ebene des Amtes-
Mittelholstein (hier als Teilraum 5 genannt) deutlich.
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Abbildung 1 - Entwicklung der Bevölkerungszahl 2011 - 2019 nach Altersklassen; hier Teilraum Nr.
5Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen im Amt Mittelholstein
Quelle: (Kreis Rendsburg-Eckenförde, Demografiebeauftragter, 2022)
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Gemäß der Bevölkerungsprognose für alle Städte und Gemeinden im Kreis Rendsburg-
Eckernförde sind Bevölkerungsverluste (…) im Westen des Amtes Mittelholstein sowie
Rückgang der Anzahl der Haushalte um rund -1,4 % bis zum Jahr 2030 zu rechnen.

2.5.3.2.3.2. Demografische Entwicklung in Lütjenwestedt

Die nachfolgende Grafik zeigt die Einwohnerentwicklung seit dem Jahr 2000 in Lütjenwestedt.
Die Einwohnerzahl liegt gegenwärtig bei ca. 540 543 Einwohnern.

Abbildung 2 - Diagramm zur Bevölkerungs- und Wohnraumentwicklung, Stand: 31.12.20220
Quelle: Zahlen stammen vom (Statistisches Landesamt für Hamburg und Schleswig-Holstein, 2023)

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Lütjenwestedt ist seit dem Jahr 2007 bis 2020 2022
rückläufig. Zu erkennen ist, dass in den Jahren 2008 und 2015 die Anzahl der Bewohner für
einen Zeitraum von 2 bis 3 Jahre anstieg, aber sich jeweils in den darauffolgenden Jahren zu
einem neuen Tiefstand entwickelte. In den Nachbargemeinden wie z.B. Gokels und Haale ist
ein ähnliches Muster zu erkennen. Hier ist die Einwohnzahl der Gemeinden ebenfalls in den
letzten Jahren rückläufig.
Wird der Zeitraum von ab 200204 (Höchststand) an betrachtet, kann festgehalten werden, dass
die Bevölkerungszahl in den letzten 1815 Jahren absolut um 10096 Einwohner gesunken ist.
Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung im Kreis wider.
Im Jahre 2021 Seit 2020 sind drei drei neue Wohngebäude in der Gemeinde errichtet worden.
Ein Grund sind vermutlich die 5 zugekommenen Einwohner oder Grund dafür ist vermutlich,
die im Vergleich größere durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner. Ein Grund dafür istD
die immer noch zunehmende Versorgung mit Einfamilienhäusern und großen Wohnungen
nimmt seit Jahren zu, obwohl die Anzahl der Personen im Haushalt im Mittel immer kleiner
werden.
Die Bevölkerungsdichte lag 2020 2022 mit 24 Einwohnern je km² deutlich unter dem des
Durchschnittswertes für Gemeinden von 500 bis 999 Einwohner/-innen in Schleswig-Holstein
mit 56 Einwohnern je km².

631 629
642 637 643

634 636

616

592 594 595

576 574

555 553 554
563 565 561

543 538 544 543

480

500

520

540

560

580

600

620

640

660

Bevölkerungsentwicklung

Bevölkerungsentwicklung



Lütjenwestedt - Begründung zur Erstaufstellung des Flächennutzungsplanes            Seite 13

LÜT20001_11011_Begründung.docx

Der Altersaufbau der Gemeinde Lütjenwestedt wird durch folgende Grafik veranschaulicht:

Abbildung 3 - Altersstruktur in Lütjenwestedt, Stand: 31.12.20220
Quelle: Zahlen stammen vom (Statistisches Landesamt für Hamburg und Schleswig-Holstein, 2023)

Im nachfolgenden Diagramm sind für die Jahre 2000, 2010 und 2020 2022 die prozentualen
Anteile der einzelnen Altersgruppen einander gegenübergestellt. Deutlich wird, dass im
Vergleichszeitraum die Anteile der jungen Altersgruppen bereits deutlich gesunken sind, bei
gleichzeitigem Anstieg der über 50-jährigen. Die 18 – 29-Jährigen sind in allen Jahren
vergleichbar niedrig, was mit dem einhergehenden Schulabschluss und den darauffolgenden
häufigen Wegzug zwecks Studiums oder einer Ausbildung in Verbindung stehen dürfte. Diese
Entwicklung fördert die Entstehung kleinerer Haushalte, die jedoch, wie es oben beschrieben
ist, einen immer größeren Wohnraum beanspruchen.

Abbildung 4 - Anteile der Altersgruppen von 2000 – 202218, Stand: 31.12.20220
Quelle: Zahlen stammen vom (Statistisches Landesamt für Hamburg und Schleswig-Holstein, 2023)
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Die Zahl der Einwohner einer Gemeinde wird neben der natürlichen Bevölkerungsentwicklung
auch maßgeblich durch Wanderungsbewegungen bestimmt. Die Wanderungsbilanz der
Gemeinde Lütjenwestedt ist durchwachsen. Seit dem Jahr 2000 dominieren die
Zuwanderungen in die Gemeinde. Dennoch gab es in den Jahren 2007 sowie 2008 mit jeweils
9 und 14 Personen eine größere Zahl an Abwanderungen aus dem Gemeindegebiet.

Abbildung 5 - Wanderungsbewegung, Stand: 31.12.20220
Quelle: Zahlen stammen vom (Statistisches Landesamt für Hamburg und Schleswig-Holstein, 2023)

2.6.2.4. Wirtschaftliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde ist nach wie vor in erster Linie durch die
vorhandenen ansässigen landwirtschaftlichen Betriebe und zwei Biogasanlagen geprägt.
Weitere kleinere Gewerbeeinheiten und Dienstleistungsbetreibe Dienstleistungsbetriebe sind
in der Ortslage vorhanden.
Mit den Gemeinden Lütjenwestedt, Gokels und Seefeld wird ein Windpark
„Windeignungsgebiet PR2_RDE_139“ auf derzeit 103,8 ha mit 12 WKA betrieben (vgl. Kapitel
3.1.1)
Lütjenwestedt liegt zudem in einem der Entwicklungsräume für Tourismus und Erholung, die
sich aufgrund der naturräumlichen und landschaftlichen Voraussetzungen und Potenziale
sowie ihrer Infrastruktur besonders für Fremdenverkehr eignen.

2.7.2.5. Bebauungsstruktur und Gebäudebestand

Die Bebauungsstruktur in Lütjenwestedt ist durch eine aufgelockerte, offene Bauweise
gekennzeichnet. Im Gemeindegebiet ist eine Vielzahl von großen und kleineren
landwirtschaftlichen Höfen ansässig.
Im Norden befinden sich an der Tackesdorfer Sstraße und an der L127 zwei Biogasanlagen.
Im Außenbereich liegen weitere Hofstellen sowie der bereits genannte Windpark im Südosten
des Gemeindegebietes.
Die Gemeinde ist dementsprechend überwiegend durch Hofstellen und Einfamilienhäuser
geprägt. Ca. 179 182 der Gebäude sind Einfamilienhäuser mit nur einer Wohnung. In 15 der
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Gebäude sind zwei Wohnungen untergebracht und in 5 Gebäuden 3 oder mehr Wohnungen.
Die Wohnungen/Häuser verfügen zudem über eine vergleichsweise hohe Zahl an Zimmern.
Die pro Einwohner zur Verfügung stehende Wohnfläche ist in der Gemeinde mit ca. 55,1 m²
deutlich höher als im Landesdurchschnitt von Schleswig-Holstein mit 48,8 m².
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht dies.

Abbildung 6 - Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden in Lütjenwestedt im Jahr 20202022
Quelle: Zahlen stammen vom (Statistisches Landesamt für Hamburg und Schleswig-Holstein, 2023)

Der Wohnungsbestand der Gemeinde hat sich in den letzten Jahren nicht wesentlich erweitert.
Im Jahr 2000 lag er bei 227 Wohneinheiten (WE) und seit 2020 2022 sind 243 246 WE
vorhanden. Der weit überwiegende Teil (ca. 78 90 %) davon sind Einfamilienhäuser bzw.
Hofstellen mit einer Wohneinheit.
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Abbildung 7 - Anzahl der Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden
Quelle: Zahlen stammen vom (Statistisches Landesamt für Hamburg und Schleswig-Holstein, 2023)

Wie die Graphik Abbildung 8 Abb. 7 zeigt, sind seit 2000 sindpro Jahr 1 - 3 Wohneinheiten
Wohnungen pro Jahr fertiggestellt worden. In den Jahren 2007 – 2013 sowie 2017 und 2018
fand keine Bautätigkeit statt. 2022 wurden sogar 4 Wohnungen genehmigt
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Abbildung 8 - Anzahl der genehmigten Wohnungen insgesamt (Neubau und Baumaßnahmen)
Quelle: Zahlen stammen vom (Statistisches Landesamt für Hamburg und Schleswig-Holstein, 2023)

2.8.2.6. Fazit – Ausblick

Die Gemeinde Lütjenwestedt stellt sich hauptsächlich als landwirtschaftlich geprägter
Wohnstandort mit dörflichem Charakter da. Angrenzend an die Bebauung befinden sich eine
Vielzahl an landwirtschaftlich genutzten Flächen und landwirtschaftlichen Betriebe innerhalb
des Gemeindegebietes.


















































































































































































































































































































































